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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.09.1986

Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1972 §20 Abs1 Z2;

EStG 1972 §4 Abs4;

Rechtssatz

Der Umstand, daß eine Reise in eine Stadt führt, in der ein naher Angehöriger lebt, macht diese Reise nicht unbedingt

zu einer Privatreise. Andernfalls könnten die Kosten von Geschäftsreisen selbst dann nicht als Betriebsausgaben

berücksichtigt werden, wenn sie den Steuerp=ichtigen zwangsläu>g und ausschließlich aus beru=ichen Gründen in

eine Stadt führen, in der ein naher Angehöriger lebt.
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